
   

 

Gesetz über die Umsetzung von Massnahmen der Finanzstrategie 2027+ 

 

Vorlage des Regierungsrats vom 20. Februar 
2018 

Änderungsanträge der vorberatenden Kom-
mission vom 26. März 2018 

Notizen 

6. 
Der Erlass GDB 641.4 (Steuergesetz vom 30. Ok-
tober 1994) (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt 
geändert: 

  

Art.  2 
Einfache Steuern und Steuerfuss 

  

…   

3 Der Steuerfuss der Kantonssteuer beträgt 3,25 Einhei-
ten. Der Gemeindesteuerfuss wird durch Beschluss der 
Gemeindeversammlung festgelegt. 

3 Der Steuerfuss der Kantonssteuer beträgt 3,2515 Ein-
heiten. Der Gemeindesteuerfuss wird durch Beschluss 
der Gemeindeversammlung festgelegt. 

 

…   

Art.  28 
 

  

1 Als Berufskosten werden abgezogen:   

a. die notwendigen Kosten bis zu einem Maximalbetrag 
von Fr. 8 000.– für Fahrten zwischen Wohn- und Ar-
beitsstätte; 

a. die notwendigen Kosten bis zu einem Maximalbetrag 
von Fr. 810 000.– für Fahrten zwischen Wohn- und 
Arbeitsstätte; 

 

…   
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